
Änderungsantrag Nr.
TE068 

Beantragt von
Christian Hufgard 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9a (1) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, §9a (1) wie folgt neu zu fassen: 

(1) Der Bundesvorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
stellvertretenden Vorsitzenden, sowie dem Schatzmeister. 

sowie §9a (7) 7. zu streichen. 

Begründung

Im Interesse der Entwicklung basisdemokratischer Strukturen müssen so 
viele Entscheidungen wie möglich der Entscheidungskompetenz des 
Vorstands entzogen werden. Da es keine gesetzlichen Notwendigkeiten 
für einen Vorstand mit mehr als drei Mitgliedern gibt, sollten keine 
Posten um der Posten willen geschaffen werden. Es gibt keine 
plausiblen Gründe, weshalb z.B. der IT-Verantwortliche ein Mitglied 
des Vorstands sein sollte. 

In einem Dreier-Vorstand wäre folgende Aufgabenteilung denkbar: 
Vorsitzender: Repräsentanz der Partei gegenüber der Öffentlichkeit 
Stellvertretender Vorsitzender: Aufsicht über Verwaltungsaufgaben 
Schatzmeister: Aufsicht über die finanziellen Belange der Partei 

(7) 7. Ist zu streichen, da im Falle der Annahme des Antrags keine 
Beisitzer mit Amtsbezeichnungen versorgt werden müssen. 

Eine tiefergehende Begründung des Antrags ist hier zu finden. 
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